Alt-Fassung giiltig ab 01.01.2004 bis 01.01.2005

Satzung uber die Erhebung von
Anschlussbeitragen, Abwassergebiihren und Kostenersatz fiir Grundstiicksanschliisse
in der Stadt Wuppertal
vom 18.12.2002

Aufgrund der §§ 7, 41 |, 76 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV NRW S. 160), der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes flir das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969
(GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 25. September 2001 (GV
NRW S. 708), des § 9 des Abwasserabgabengesetzes in der Neufassung der Bekanntmachung
vom 03. November 1994 (BGBI. | S. 3370), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 09.09.2001
(BGBL | S. 2331) und der §§ 65, 92 des Wassergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen
(LWG) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77), zuletzt geandert durch Gesetz vom
25. September 2001 (GV NRW S. 708) hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am
16.12.2002 folgende Satzung beschlossen:
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rahms
Textfeld
Alt-Fassung gültig ab 01.01.2004 bis 01.01.2005


1. Abschnitt:
Finanzierung der Abwasserbeseitigung

§ 1

Finanzierung der gemeindlichen Abwasseranlage

Zur Finanzierung der 6ffentlichen Abwasseranlagen im Sinne der Satzung tber die Abwasser(
beseitigung in der Stadt Wuppertal erhebt die Stadt Abwassergebihren, Kanalanschlussbeil’
trage sowie Kostenersatz fir Anschlussleitungen nach MaRRgabe der nachfolgenden Bestim(]
mungen.

2. Abschnitt:
Gebuhrenrechtliche Regelungen

§ 2

Abwassergebiihren

Fur die Inanspruchnahme der &ffentlichen Abwasseranlagen erhebt die Stadt Abwassergebuh!’
ren (Benutzungsgeblhren) zum Ausgleich der nicht anderweitig gedeckten Kosten im Sinne
des § 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 Abs. 1 KAG. Durch die Benutzungsgel!
bihr wird gleichzeitig der auf den Eigentiimer oder die Eigentiimerin entfallende Anteil der von
der Stadt nach §§ 64 Abs. 1 Satz 1 und 65 Abs. 2 LWG zu zahlenden Abwasserabgabe gemaf
§ 65 Abs. 1 LWG abgewalzt (§§ 22 bis 23).

§3

GebiihrenmaRBstdbe

(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebihren fiir die Beseitigung von Schmutz- und Niel
derschlagswasser und die Entsorgung von Schlamm aus Grundstlcksklaranlagen.

(2) Die Schmutzwassergebihr bemisst sich nach dem Frischwassermafistab (§ 4).

(3) Die Niederschlagswassergebihr wird nach der Gro3e der bebauten und/oder versiegelten
Grundstuicksflachen berechnet (§ 6).

(4) Die Gebuhren fir die Entsorgung von Grundstlicksklaranlagen richten sich nach der
Schlammmenge (§ 8).

§4

Schmutzwassergebiihren
(1) Die Gebuhr fur Schmutzwasser wird nach der Menge des Schmutzwassers berechnet, das
den o6ffentlichen Abwasseranlagen von den angeschlossenen Grundstiicken zugefihrt bzw. zur
Entsorgung Uberlassen wird.

(2) Als Schmutzwassermenge gilt die auf dem angeschlossenen Grundstlick aus offentlichen
oder privaten Wasserversorgungsanlagen bezogene Frischwassermenge in Kubikmeter (m3?).

(3) Die Frischwassermenge ist

1. bei Bezug aus der 6ffentlichen Wasserversorgung die der Erhebung des Wassergeldes
laut Wassermesser zugrundeliegende Verbrauchsmenge;

2. bei Bezug aus privaten Versorgungsanlagen die entnommene Wassermenge.



(4) Die Benutzungsgebduhr fir die Einleitung/Entsorgung von Schmutzwasser wird nach der
Frischwassermenge berechnet, die im vorletzten Kalenderjahr vor dem Veranlagungszeitraum
bezogen oder entnommen worden ist (Bemessungszeitraum). Falls der Frischwasserbezug ab(l
weichend vom Kalenderjahr ermittelt wird, ist als Bemessungszeitraum die zuletzt fur einen zul
sammenhangenden Zeitraum von 12 Monaten festgestellte Frischwassermenge mafgeblich.

(5) Werden auf dem angeschlossenen Grundstlick Anlagen betrieben, bei denen Schmutzwas(
ser anfallt, dessen Menge nicht durch den Frischwasserbezug ermittelt werden kann, hat der
Betreiber/die Betreiberin dies der Stadt unter Angabe der jahrlich daraus entstehenden
Schmutzwassermenge mitzuteilen.

(6) Solange die Bestimmung des Abs. 4 nicht angewandt bzw. die Schmutzwassermenge nicht
gemal Abs. 5 ermittelt werden kann, wird die bezogene Frischwassermenge geschatzt.

(7) Die Stadt kann von dem Eigentiimer oder der Eigentiimerin jedes angeschlossenen Grund(]
stiicks den Nachweis verlangen, welche Wassermenge auf dem Grundstiick bezogen worden
ist. Wird der Nachweis nicht erbracht, ist die bezogene Frischwassermenge von der Stadt zu
schatzen.

(8) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge gemafl Abs. 3 und 4 werden die auf dem
Grundstlick im Bemessungszeitraum nachweisbar verbrauchten oder zuriickgehaltenen, nicht
eingeleiteten oder nicht zur Entsorgung Uberlassenen Wassermengen abgezogen, sofern es
sich um mehr als 15 m? jahrlich handelt. Der Eigentimer oder die Eigentlimerin hat den Nach[
weis zu fuhren.

(9) Fur die Einleitung von Schmutzwasser, fur das der Eigentimer oder die Eigentimerin einen
Verschmutzerbeitrag unmittelbar an einen Wasserverband leistet, zahlt er/sie eine verminderte
Benutzungsgebihr.

(10) Die Benutzungsgebuhr fur Schmutzwasser aus Gruben erhéht sich um 50 von Hundert.

§5

ErmaBigung der Schmutzwassergebiihr

Abwasserbesitzer, die selbst abwasserbeseitigungspflichtig sind oder fir die durch bestands(’
kraftigen Bescheid der zustandigen Wasserbehdrde festgestellt ist, dass sie abwasserbeseitil’
gungspflichtig werden, sobald sie die technischen Voraussetzungen fur die Behandlung und
Ableitung ihres Abwassers getroffen haben, zahlen fir die Einleitung von Schmutzwasser auf
Antrag eine gegentber der jeweils malligebenden Gebulhr verminderte Gebihr. Die verminderte
Geblhr entspricht der Hohe nach dem Kostenaufwand, der nachweislich fiir die eigene Abwas(
serbeseitigung besteht bzw. entstehen wirde, wobei der Antragsteller den geringeren Kosten[
aufwand nachzuweisen hat. Die Gebuhr kann maximal um 50 v. H. vermindert werden.

§6

Niederschlagswassergebiihr

(1) Die Niederschlagswassergebihr bemisst sich nach der Grélke in Quadratmeter (m?) der bel
bauten und/oder versiegelten Grundstucksflachen, von denen Niederschlagswasser leitungsge!’
bunden oder nicht leitungsgebunden in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangen kann. Zur
bebauten Flache gehoéren auch die Dachliberstande.

(2) Die bebauten und/oder versiegelten Flachen werden von den Eigentiimern und Eigentimer]
rinnen der angeschlossenen Grundstiicke ermittelt. Der Eigentimer oder die Eigentiimerin ist
verpflichtet, der Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten und/oder versiegell’
ten Flachen auf seinem Grundstlick mitzuteilen, von denen Niederschlagswasser leitungsgel’
bunden oder nicht leitungsgebunden in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangen kann (Mit[
wirkungspflicht). Hierzu hat er/sie auf Anforderung der Stadt einen vorhandenen Lageplan oder



andere geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen samtliche bebauten und/oder versiegelten
Flachen entnommen werden kdnnen. Soweit erforderlich, kann die Stadt die Vorlage weiterer
Unterlagen fordern. Kommt der Eigentiimer seiner oder die Eigentlimerin ihrer Mitwir(J
kungspflicht nicht oder nicht ausreichend nach oder liegen fiir ein Grundstlck keine geeigneten
Angaben/Unterlagen vor, wird die ma3gebliche Flache von der Stadt ermittelt oder, wenn dies
unzumutbar ist, geschatzt.

(3) Wird die Grole der in Abs. 2 genannten Flachen verandert, so hat der Eigentiimer bzw. die
Eigentimerin die Veranderung der Stadt innerhalb eines Monates nach Fertigstellung schriftlich
mitzuteilen und nachzuweisen. Fiir die Anderungsanzeige gilt Abs. 2 Satze 2 bis 4 entspre!(|
chend. Die veranderte GrofRe wird vom 1. Tag des Monats, der auf die nachgewiesene Fertig(]
stellung folgt, berticksichtigt.

§7

ErmaRigung der Niederschlagswassergebiihr

(1) Begrinte Dachflachen, die nachweislich technisch so ausgestattet sind, dass sie auf Dauer
einen Teil des anfallenden Niederschlagswassers nicht den 6ffentlichen Abwasseranlagen zull
fuhren, werden auf Antrag mit 50% der relevanten Flache berucksichtigt.

(2) Versiegelte Flachen, die unter Verwendung von nachweislich die Versickerung besonders
fordernde Materialien angelegt sind (Okopflaster), werden auf Antrag mit 70 % der relevanten
Flache berucksichtigt.

(3) Wird eine Anlage zur Versickerung betrieben und hat diese Anlage einen Uberlauf zu den
offentlichen Abwasseranlagen, werden auf Antrag 50% der Flachen berticksichtigt, deren
Entwasserung die Anlage dient. Die Anlage muss nachweislich technisch so gestaltet sein,
dass auf Dauer ein Teil des anfallenden Niederschlagswassers nicht den 6ffentlichen Abwas!]
seranlagen zugefihrt wird.

§8

Gebihr fur die Entsorgung von Grundstiickskldaranlagen

(1) Far die Schlammentsorgung von Grundsticksklaranlagen wird die Benutzungsgebuhr nach
der von der Stadt durch Bescheid festgestellten, zu entsorgenden Jahresschlammmenge, die
sich aus dem Fassungsvermogen des Schlammsammelraumes multipliziert mit der Anzahl der
von der Stadt festgelegten Entleerungen ergibt, berechnet.

(2) Fur die zusatzliche Entsorgung von Grundstlcksklaranlagen wird jeweils eine Einzelgebihr
erhoben. Gebihrenmalstab ist der Kubikmeter (m?) entsorgte Schlammmenge.

(3) Wird die Grundstlicksklaranlage wegen des grof3en Fassungsvermdgens nicht jahrlich ent(]
leert, entfallt die Jahresgeblihr; anstelle der Jahresgebihr wird nach erfolgter Entsorgung eine
Einzelgebiihr erhoben. Gebihrenmalistab ist der Kubikmeter (m?) entsorgte Schlammmenge.

§9

Gebiihrensatze

(1) Der Jahresgeblhrensatz fur Schmutzwasser gemaf § 4 Abs. 1 betragt 2,2310 Euro/m?
Schmutzwasser.

(2) Der verminderte Jahresgebuhrensatz flir Schmutzwasser gemaf § 4 Abs. 9 betragt
1,0105 Euro/m?® Schmutzwasser.

(3) Der Jahresgebihrensatz flr Niederschlagswasser gemaR § 6 Abs. 1 betragt 1,7038 Euro/m?
bebauter und/oder versiegelter Grundstlicksflache.



(4) Der Jahresgebuhrensatz flir Schmutzwasser aus Gruben gemal § 4 Abs. 10 betragt
3,3465 Euro/m*® Schmutzwasser.

(5) Der Jahresgebihrensatz fir die Schlammentsorgung von Grundsticksklaranlagen gemaf
§ 8 Abs. 1 betragt 42,93 Euro/m?® Schlammmenge. Die Gebihrensatze zur Berechnung der
Einzelgeblhren nach § 8 Abs. 2 und 3 betragen 42,93 Euro/m?® Schlammmenge.

§10
Beginn und Ende der Gebuhrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Zeitpunkt der erstmaligen
Benutzung folgt, und endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss wegfallt oder die
Grube/Grundstucksklaranlage rechtmalig stillgelegt wird.

(2) Andern sich die Grundlagen fir die Bemessung der Geblhr, so mindert oder erhoht sich die
Geblhr mit Beginn des Monats, der auf die Anderung folgt.

§11
Gebiihrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtig sind die Eigentimer und Eigentimerinnen sowie die Trager der Stral’
Renbaulast angeschlossener Grundstucke. Mehrere Gebuhrenpflichtige sind Gesamtschuldner.
Ist im Grundbuch ausnahmsweise kein Eigentlimer eingetragen, so ist der Besitzer gebuh(
renpflichtig.

(2) Erfolgt ein Wechsel im Eigentum oder beziglich der Strallenbaulast, so ist mit Beginn des
auf den Wechsel folgenden Monats der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin gebihl
renpflichtig. Soweit der Wechsel im Eigentum nicht durch Erbfall bedingt ist, gilt als Tag des
Wechsels der Tag der Eintragung im Grundbuch. Uberzahlungen der friiheren Gebiihren(
pflichtigen werden diesen erstattet.

(3) Bei Wohnungs-, Teil- und Miteigentum wird der Veranlagung die gesamte Schmutzwasser-
menge (§ 4) und die gesamte bebaute und/oder versiegelte Flache (§ 3 Abs.3) des Grund(!
sticks zugrunde gelegt. Der Heranziehungsbescheid wird dem nach dem Wohnungseigen!’
tumsgesetz bestellten Verwalter oder der nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellten
Verwalterin bekannt gegeben. Ist kein Verwalter oder keine Verwalterin bestellt, wird der Leis
tungsbescheid einem Gebuhrenpflichtigen oder einer Gebuhrenpflichtigen als Gesamtschuldner
bekannt gegeben.

§12
Veranlagung, Falligkeit der Gebiihr

(1) Gebuhrenpflichtige werden bei Jahresgebuihren fur jedes Kalenderjahr (Veranlagungszeit’
raum) durch einen Heranziehungsbescheid zu den Geblhren veranlagt. Bei Entstehung oder
Ende der Gebihrenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres wird die Gebdhr fiir den Teil des
Veranlagungszeitraumes veranlagt, in dem die Gebuhrenpflicht bestanden hat.

(2) Nach dem Kalenderjahr veranlagte Geblhren werden zu den fur die Grundsteuer gesetzlich
vorgeschriebenen Zahlungsterminen fallig.

(3) In den Fallen des § 8 Abs. 2 und 3 ergehen gesonderte Heranziehungsbescheide.

§13
Verwaltungshelfer

Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebuhren der Hilfe eines von ihr beaufl!
tragten Dritten zu bedienen.



3. Abschnitt:
Beitragsrechtliche Regelungen

§14
Anschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes flr die Herstellung, Anschaffung und Erweite[]
rung der gesamten o6ffentlichen Abwasseranlagen erhebt die Stadt Anschlussbeitrage im Sinne
des § 8 Kommunalabgabengesetz NRW.

(2) Die Anschlussbeitrage werden als Gegenleistung flir die Moglichkeit der Inanspruchnahme
der offentlichen Abwasseranlagen und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteilen far
ein Grundstuck erhoben.

§15
Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht fur ein Grundstick, sobald

1. das Grundstuck an die offentlichen Abwasseranlagen tatsachlich und rechtlich
angeschlossen werden kann,

2. fur das Grundstuck nach der Satzung Uber die Abwasserbeseitigung in der Stadt
Wuppertal ein Anschlussrecht besteht,

3. fur dieses Grundstiick eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist und es
bebaut oder gewerblich genutzt werden darf, oder, falls eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung nicht festgesetzt ist, es nach der Verkehrsauffassung Bauland ist und nach
der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt zur Bebauung ansteht.

(2) Wird ein Grundstlick an die 6ffentlichen Abwasseranlagen tatsachlich angeschlossen (z. B.
im AufRenbereich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. In diesem Fall entsteht die Beitragspflicht mit dem
Anschluss.

(3) Wird ein bereits veranlagtes Grundstuck durch Hinzunahme einer angrenzenden Flache, fur
die ein Anschlussbeitrag noch nicht entrichtet worden ist, vergréRert, entsteht insoweit eine
neue Beitragspflicht.

(4) Die Beitragspflicht entsteht gesondert fiir die Moglichkeit zur Ableitung von Schmutzwasser
und Niederschlagswasser.

§ 16
BeitragsmaRstab

(1) Der Anschlussbeitrag bemisst sich - vorbehaltlich des Absatzes 5 - nach der Grundsticksflar
che und der zulassigen Geschossflache.

(2) Liegt das Grundstlick in einem Gebiet, fiir das ein Bebauungsplan besteht, so ergibt sich die
zulassige Geschossflache im Sinne des Abs. 1 aus den Festsetzungen im Bebauungsplan. Ist
fur das Grundstick in einem Bebauungsplan eine Baumassenzahl festgesetzt, so ergibt sich die
zulassige Geschossflache aus der Grundstucksflache, vervielfaltigt mit der Baumassenzahl, gel
teilt durch 3,5.

(3) Liegt das Grundstlick in einem Gebiet, fir das kein Bebauungsplan besteht, oder enthalt der
Bebauungsplan keine Festsetzungen Uber die zuldssige Geschossflache oder die Baumas!’
senzahl, so gilt folgendes:



1. Ist das Grundstiick bebaut, so gilt die vorhandene als zulassige Geschossflache.

2. Ist das Grundstick unbebaut, so ergibt sich die Geschossflache aus der Grundsticksflar
che, vervielfaltigt mit der in der ndheren Umgebung durchschnittlich vorhandenen Gel’
schossflachenzahl der bebauten Grundstiicke.

(4) Ist fur das Grundstlick nur eine Nutzung ohne Bebauung zulassig, so sind als zulassige
Geschossflache 10 vom Hundert der Grundstlicksflache anzusetzen.

(5) Die nach Absatz 2 oder Absatz 4 ermittelte zulassige Geschossflache ist entsprechend der
zulassigen Art der Nutzung fur ein Grundstuck

in einem Industriegebiet (§ 9 BauNVO) mit 1,2
in einem Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) mit 1,1
in allen Ubrigen Gebieten mit 1,0

zu vervielfaltigen.
(6) Bei einer nach Absatz 3 ermittelten Geschossflache gilt Absatz 5 mit folgenden Mal3gaben:
1. Ist das Grundstiick bebaut, so gilt die vorhandene als zulassige Nutzungsart.

2. Ist das Grundstiick unbebaut, so gilt als zulassige Art der Nutzung die in der naheren
Umgebung des Grundstlicks Uberwiegend vorhandene Nutzungsart.

(7) Fur die Ermittlung der Flachen und Nutzungsarten im Sinne der Absatze 1 bis 6 ist der Zeitl
punkt der Entstehung der Beitragspflicht mafigeblich.

§17
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz betragt

a) 5,39 EUR/m? Grundstticksflache und
b) 15,53 EUR/m? Geschossflache

(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsachliche Mdglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein
Teilbetrag erhoben. Dieser betragt:

a) bei einem Anschluss nur flir Schmutzwasser 60 % des Beitrags;
b) bei einem Anschluss nur fur Niederschlagswasser 40 % des Beitrags;

§18
Beitragspflicht

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentimer
oder Eigentiimerin des Grundstlicks ist. Ist das Grundstlick mit einem Erbbaurecht belastet, so
tritt an die Stelle des Eigentiimers oder der Eigentiimerin der oder die Erbbauberechtigte.

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.

(3) Der Beitrag ruht als 6ffentliche Last auf dem Grundstick, im Falle des Absatz 1 Satz 2 auf
dem Erbbaurecht.



§19
Freistellung von der Beitragspflicht

Eigentiimer/Eigentimerinnen, die sich durch ErschlieBungsvertrag gegenuber der Stadt verl
pflichten, programmmaRige Grundstiicksentwasserungsanlagen auf eigene Kosten zu verlegen
und diese nach Fertigstellung entschadigungslos der Stadt zu Eigentum zu Ubertragen, konnen
fur ihre in dem ErschlieRungsgebiet gelegenen und an diese Anlagen anzuschlieRenden
Grundstlcke von der Beitragspflicht freigestellt werden.

§ 20
Félligkeit der Beitragsschuld

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.

4. Abschnitt:
Kostenersatz fir Anschlussleitungen

§21
Kostenersatz fiir Anschlussleitungen

(1) Der Eigentimer oder die Eigentiimerin haben der Stadt die flir die Herstellung, Erneuerung,
Unterhaltung, Veranderung und Beseitigung der Anschlussleitung sowie fur Bauwerke, die zur
Herstellung des Grundstlicksanschlusses erforderlich sind, aufgewendeten tatsachlichen
Kosten zu ersetzen. Erhalt ein Grundstick mehrere Anschlussleitungen, so wird der Er[]
satzanspruch flr jede Leitung berechnet.

(2) Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Erhebung des Kostenersatzes der Hilfe eines von ihr
beauftragten Dritten zu bedienen.

§ 22
Entstehung des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch entsteht fur die Herstellung mit der betriebsfahigen Fertigstellung der
Anschlussleitung, im Gbrigen mit der Beendigung der sonstigen Mallnahme.

§23
Ersatzpflichtige

(1) Ersatzpflichtig ist, wer bei Entstehung des Ersatzanspruchs Eigentimer oder Eigentiimerin
des Grundsticks ist. Ist das Grundstlck zu diesem Zeitpunkt mit einem Erbbaurecht belastet,
ist anstelle des Eigentimers oder der EigentiUmerin der oder die Erbbauberechtigte ersatz(’
pflichtig. Mehrere Ersatzpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) Erhalten mehrere Grundstlicke eine gemeinsame Anschlussleitung, so sind fur die Teile der
Anschlussleitung, die ausschliefdlich einem der beteiligten Grundstlicke dienen, allein der
Eigentimer oder die Eigentimerin dieses Grundstlcks ersatzpflichtig. Soweit die Anschlussleil’
tung mehreren Grundsticken gemeinsam dient, ermittelt sich der anteilig je Grundstick zu tral!
gende Kostenanteil durch Division der tatsdchlich fir die Anschlussleitung aufgewendeten Kos'
ten durch die Anzahl der gemeinsam angeschlossenen Grundstticke.

§24
Félligkeit des Ersatzanspruchs

Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fallig.



5. Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 25
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten

(1) Die Beitrags- und Gebuhrenpflichtigen haben — unbeschadet § 6 - alle flir die Berechnung
der Beitrage und Geblihren erforderlichen Ausklinfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu
Uberlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstlick betreten, um die
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu Gberprifen.

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Griinden nicht zu erlangen, so
kann die Stadt die fir die Berechnung malRgebenden Merkmale unter Berticksichtigung aller
sachlichen Umstande schatzen oder durch einen anerkannten Sachverstandigen auf Kosten
des Beitrags- und GebUhrenpflichtigen schatzen lassen.

(3) Die vorstehenden Absatze 1 und 2 gelten fir den Kostenersatzpflichtigen oder die Kostener!
satzpflichtige entsprechend.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Geblhrensatzung
zur Satzung Uber die Abwasserbeseitigung in der Stadt Wuppertal vom 19.12.1989 in der
Fassung der Anderungssatzung vom 20.12.2001 aul3er Kraft.

Satzung Uber die Erhebung von Anschlussbeitragen, Abwassergebuhren und Kostenersatz fir
Grundstlicksanschliisse vom 18.12.2002, "Amtliche Bekanntmachung " vom 21.12.2002
1. Anderung der Satzung vom 18.12.2003, ,Amtliche Bekanntmachung“ vom 20.12.2003





